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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung eines Bescheides über Gewerbesteuer 
vom 18.02.2025, Aktenzeichen 2000-2053126-0001, für Herrn Diab Al Meskal, letz-
ter Wohnsitz in 46282 Dorsten, Tönsholt 27. 
 
 
Der oben genannte Bescheid wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Die Schreiben gelten gemäß § 10 Abs. 2 letzter 
Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminver-
säumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  
 
Die Bescheide können gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen be-
vollmächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei der Stadt Dorsten, Stadtamt 
20/3 – Amt für kommunale Finanzen – Mahnung/Vollstreckung und kommunale Abgaben und 
Steuern, im Rathaus 46284 Dorsten, Halterner Straße 5, Zimmer A 307.  
 
Dorsten, 05.03.2025 
 
Stadt Dorsten 
Der Bürgermeister 
I.A. 
gez. Fiegenbaum 
Sachbearbeiter 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung eines Bescheides über Gewerbesteuer 
vom 25.02.2025, Aktenzeichen 2000-2046527-0001, für Herrn Daniel Koopmann, 
letzter Wohnsitz in 46284 Dorsten, Zur Buche 20. 
 
Der oben genannte Bescheid wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Die Schreiben gelten gemäß § 10 Abs. 2 letzter 
Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminver-
säumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  
 
Die Bescheide können gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen be-
vollmächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei der Stadt Dorsten, Stadtamt 
20/3 – Amt für kommunale Finanzen – Mahnung/Vollstreckung und kommunale Abgaben und 
Steuern, im Rathaus 46284 Dorsten, Halterner Straße 5, Zimmer A 307.  
 
Dorsten, 05.03.2025 
 
Stadt Dorsten 
Der Bürgermeister 
I.A. 
gez. Fiegenbaum 
Sachbearbeiter 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung eines Grundbesitzabgabenbescheides 
vom 10.03.2025, Kassenzeichen 1000-2042935-0003, für Herrn Premio Balestrieri, 
zuletzt wohnhaft in 58675 Hemer, Am Eibenbrink 8, derzeit unbekannten Aufenthaltes.  
 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind.  
 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei der Stadt Dorsten, Amt für kommunale 
Finanzen, Zimmer A 306, Halterner Straße 5, 46284 Dorsten.  
 
Dorsten, 05.03.2025 
 
Stadt Dorsten 
Der Bürgermeister 
I.A. 
gez. Weiss 
Sachbearbeiterin 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung eines Grundbesitzabgabenbescheides 
vom 10.03.2025, Kassenzeichen 1000-2042935-0004, für Herrn Premio Balestrieri, 
zuletzt wohnhaft in 58675 Hemer, Am Eibenbrink 8, derzeit unbekannten Aufenthaltes.  
 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse 
Rechtsnachteile zu befürchten sind.  
 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei der Stadt Dorsten, Amt für kommunale 
Finanzen, Zimmer A 306, Halterner Straße 5, 46284 Dorsten.  
 
Dorsten, 05.03.2025 
 
Stadt Dorsten 
Der Bürgermeister 
I.A. 
gez. Weiss 
Sachbearbeiterin 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung einer Rechtswahrungsanzeige vom 

11.02.2025, Aktenzeichen 56 38.22.1101 und 56 38.22.1102 an Herrn Rizo Nebi, zu-

letzt wohnhaft in Nordmazedonien. Zurzeit ist der Wohnort unbekannt.  

 

 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 

vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt 

Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 

VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntma-

chung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 

Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  

 

Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-

mächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 56 –

Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  

 

Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskasse, dem 

Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  

 

 

Dorsten, 13.02.2025 

 

 

 
Tobias Stockhoff 

Bürgermeister 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung einer Rechtswahrungsanzeige vom 

16.01.2025, Aktenzeichen 56/56 38.21.1112 an Herrn Mohamed Amine Khazri, zuletzt 

wohnhaft in Österreich. Zurzeit ist der Wohnort unbekannt.  

 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 

vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt 

Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 

VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntma-

chung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 

Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  

 

Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-

mächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 56 –

Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  

 

Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskasse, dem 

Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  

 

 

Dorsten, 12.02.2025 

 

 

 
Tobias Stockhoff 

Bürgermeister 
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Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Dorsten  
vom 14.01.2025 
- Öffentliche Bekanntmachung 
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1. Satzung der Änderung der Friedhofssatzung für den Friedhof der Ev. Kirchenge-
meinde Dorsten vom 14.01.2025 
- öffentliche Bekanntmachung 
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Mitteilung der Evangelischen Kirchengemeinde Dorsten über den Ablauf der Wahlgrä-
ber und über die Einebnung 
- öffentliche Bekanntmachung 
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Öffentliche Bekanntmachung der Amprion GmbH 
- Ankündigung von Kartierungsarbeiten für die Trassenplanung 
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